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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Bildung von Arbeitskreisen und Kommissionen 
hier: Gründung einer interfraktionellen Kommission  
         zum Hochwasserschutz 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt der Gründung einer interfraktionellen Kommission zum 
Hochwasserschutz für die restliche Dauer der Wahlperiode zu. 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Nach § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung für den Rhein-Sieg-Kreis wird sachkundigen Bürgern und 
sachkundigen Einwohnern auch für die Teilnahme an Sitzungen von Kommissionen und 
Arbeitskreisen Sitzungsgeld nach § 30 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO NRW) gewährt, soweit der Bildung der Kommission / des Arbeitskreises ein 
Beschluss des Kreistages zugrunde liegt. 
 
Erläuterungen: 
 
Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 26.11.2008 die Gründung einer 
interfraktionellen Kommission zum Hochwasserschutz (B.-Nr. UA 151/04) beschlossen und deren 
Mitglieder wie folgt benannt: 
 
CDU-Kreistagsfraktion: 
- Abg. Dieter Müller              Vertreterin Abg. Hildegard Helmes 
- Abg. Emil Eyermann  Vertreterin Abg. Renate Becker-Steinhauer 
- SkB Hanns Christian Wagner Vertreter SkB Dr. Gert Schwarzlose 
 
SPD-Kreistagsfraktion: 
- Abg. Jürgen Schulz              Vertreter SkB Claus Müller 
- Abg. Werner Albrecht  Vertreter Abg. Jürgen Kusserow 
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GRÜNE-Kreistagsfraktion: 
- Abg. Claudia Owczarczak              Vertreter Abg. Ingo Steiner 
 
FDP-Kreistagsfraktion: 
- Abg. Klaus-Peter Smielick               Vertreter SkB Dr. Volker Boehm 
 
Die v. g. Vertreter können an den Sitzungen teilnehmen.  
 
Der Rhein-Sieg-Kreis sieht die Schwerpunkte seines Handelns aufgrund der kommunalen 
Zuständigkeiten in diesem Bereich in der stärkeren Vermittlung der Eigenvorsorge der Bürger 
sowie deren Beratung. Der konkrete Aufgabenbereich wird in der ersten Sitzung der Kommission 
festgelegt. Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis. 
 
Über das Beratungsergebnis im Kreisausschuss am 09.03.2009 wird in der Sitzung mündlich 
berichtet. 
 
 
 
Der Kreistag hat bereits in seinen Sitzungen vom 23.06.2005 und 14.12.2006 der Bildung 
verschiedener anderer Kommissionen und Arbeitskreise zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Landrat) 


